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Anschlussinformationen für Fotovoltaikanlagen 
 

 

1. Schritt: Anfrage bei der EWR Netz GmbH 
 
• Prüfen der Einspeisemöglichkeit 
• Eine Anfrage zum Anschluss einer Fotovoltaikanlage sollte vor der Installation einer 

Eigenerzeugungsanlage der 
EWR Netz GmbH zur Prüfung vorliegen. 

• Ein aktueller Lageplan des Gebäudes bzw. Grundstücks mit Angaben über den Montageort der Anlage ist 
der Anfrage  
beizulegen 

• Die notwendigen Angaben entnehmen Sie bitte dem Musterfragebogen 
 
Nach erfolgter Netzprüfung wird der Kunde schriftlich benachrichtigt. 
 
Bitte beachten Sie: 
Eine Bearbeitung der Anfrage kann nur bei vollständig ausgefülltem Anfragebogen mit beigefügtem Lageplan 
erfolgen. Die Anfrage ist nur mit der Originalunterschrift des Anlagenbetreibers gültig. Bei Anfragen, welche 
„im Auftrag“ gestellt werden, muss eine Vollmacht seitens des Anlagenbetreibers beigefügt werden. Für die 
Vollständigkeit und Richtigkeit ist der Anlagenbetreiber verantwortlich.  
 

Muster Anfragebogen 
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2. Schritt : Anmeldung durch Elektroinstallateur 
 
Nachdem der Anlagenbetreiber sich für die Errichtung einer Fotovoltaik - Anlage entschieden hat und der 
Netzanschluss geklärt ist, sollte der Elektroinstallateur möglichst „vor Baubeginn“ die Anlage mit folgenden 
Unterlagen bei der  
EWR Netz GmbH anmelden. 
 
• Ausgefülltes Formblatt zur Anmeldung zum Anschluss an das Niederspannungsnetz durch einen bei der 

EWR Netz GmbH eingetragenen Elektroinstallateur (siehe Muster Anmeldevordruck) 
• Datenblatt der Wechselrichter mit Leistungsangaben 
• Datenblatt der Module mit Stückzahl und Leistungsangaben 
• Übersichtsplan der gesamten elektrischen Anlage mit Daten der eingesetzten Betriebsmittel (siehe Muster) 
• Konformitätserklärung zum Nachweis der Anforderungen an den Wechselrichter sowie eine 

Unbedenklichkeitsbescheinigung z. B. der Berufsgenossenschaft 
 
Musteranmeldung 
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Beispiel Übersichtsplan 

 

 
3. Schritt: Inbetriebnahme der Fotovoltaikanlage 
 
• Inbetriebsetzungsantrag des Elektroinstallateur muss vorliegen 
• Kunde bzw. Elektroinstallateur vereinbart einen Inbetriebsetzungstermin mit einem Mitarbeiter der EWR 

Netz GmbH 
• Vergleich des Anlagenaufbaus mit der Planungsvorgabe und den Anmeldedaten 
• Ausstellen eines Inbetriebsetzungsprotokolls und Inbetriebnahme der Anlage 
 
Die Fotovoltaikanlage darf nur bei einem ordentlichen Inbetriebnahmetermin und bei Anwesenheit eines 
Mitarbeiters der EWR Netz GmbH in Betrieb genommen werden! 
 
Für den Beginn der Vergütung nach EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz ) vom 01. Januar 2009 ist der 
Zählerstand ab der Inbetriebnahme der Fotovoltaikanlage durch einen Mitarbeiter der EWR Netz GmbH 
maßgeblich! 
 
 
 

Allgemeine Infos 
 

• Wahlweise beglaubigter Eigentumszähler, EWR-Zähler oder EWR-Kaufzähler einsetzbar 
• FV-Anlagen bis 4,6 kW Wechselrichternennleistung = Wechselstromzähler 
• FV-Anlagen ab 4,6 kW Wechselrichternennleistung = Drehstromzähler 
• FV-Anlagen > 30 kW ist ein zusätzlicher Zähler für den Strombezug erforderlich  
• Bei einer Summen-Nennscheinleistung > 30 kW ist immer eine jederzeit zugängliche Schaltstelle mit 

Trennfunktion erforderlich 
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Vergütung der Fotovoltaikanlage 
 
• Für die Höhe der Vergütung nach EEG ist das Datum der Inbetriebnahme maßgebend 
• Anlagenbetreiber erhält monatliche Abschläge des zu erwartenden Jahresertrages 
• Wenn gewünscht erhält der Kunde einen Einspeisevertrag 
• Selbstabrechnung durch Anlagenbetreiber möglich 
 
 
 

Mitgeltende Normen und Regelwerke 
 
• Bei Planung und Projektierung der Fotovoltaikanlagen sind die TAB 2007 und die VDEW-Richtlinie für 

Anschluss und Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz, die den 
Elektroinstallationsfirmen vorliegt, einzuhalten  

• Wechselrichter mit ENS sind laut BG mindestens alle 3 Jahre auf Funktionstüchtigkeit zu prüfen 
• Wechselrichter mit 3-phasiger Netzüberwachung sind mindestens alle 2 Jahre auf Funktionstüchtigkeit zu 

prüfen 
 
 
 

Für Fragen stehen Ihnen bei der EWR Netz GmbH folgende Ansprechpartner gerne zur 
Verfügung: 
 
 
 Netzanschluss: Michael Jentsch, Abt. AS-NT,  Tel. 06241 848-233 
 
 Anmeldung und Allgemeines: Carsten Schumacher, Abt. AM-NK, Tel. 06241 848-866 
  Hans-Georg Paul, Abt. AM-NK,  Tel. 06241 848-866 
 
 Messtechnik:         Theodor Rempel, Abt. AS-MT,  Tel. 06241 848-248  


